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 Veröffentlicht am 28.04.1977

Norm

Teilungsabk der Haftpflicht- und Kaskoversicherer allg

VersVG §67

Rechtssatz

Muß der Versicherer auf Grund eines Teilungsabkommens nur einen Teil des Schadens entrichten, so geht der durch

seine Zahlung getilgte Schadenersatzanspruch des Versicherungsnehmers höchstens dann zur Gänze auf den

Versicherer über, wenn auch der Dritte (Schädiger) durch die Leistung des Versicherers zur Gänze von seiner

Verbindlichkeit befreit wurde. Hatte hingegen die Entrichtung der Quote durch den Haftp=ichtversicherer für den

Schädiger nur schuldbefreiende Wirkung bis zur Höhe der erfolgten Zahlung, so ist die Legalzession an den Versicherer

auf den Umfang der von ihm tatsächlich erbrachten Leistungen beschränkt.
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